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Bürgeramt 2.0 Ausbildungsbürgeramt
Schlesische Str.
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Anschrift
Schlesische Straße 27A
10997 Berlin

Kontakt
Telefon: 115
Fax: (030) 90298-712999
Internet:
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/a
mt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
E-Mail: buergeramt@ba-fk.berlin.de

Hinweise zur Anschrift des Standorts
Folgende Leistungen sind weiterhin auch schriftlich oder per E-Mail
buergeramt@ba-fk.berlin.de und ggf. über Online-Angebote möglich:
Ausnahme: Die Beantragung von Führungszeugnissen ist NICHT per E-Mail möglich!

Beantragung einer Meldebescheinigung - Bitte den Verwendungszweck
angeben Beispiel: 0332000568311, Mustermann, Max
Melderegisterauskunft - Einfache Melderegisterauskunft beantragen - Bitte
den Verwendungszweck angeben Beispiel: 0332000568311, Mustermann,
Max
Beantragung von Führungszeugnissen (nicht per E-Mail möglich!) - Bitte den
Verwendungszweck angeben Beispiel: 0932000001968, Mustermann, Max
Gewerbezentralregisterauskunft - Bitte den Verwendungszweck angeben
Beispiel: 0932000001968, Mustermann, Max
Abmeldung einer Wohnung
Antrag auf Wohngeld
Antrag auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins
Widerspruch gegen Datenübermittlungen und Melderegisterauskünfte

Barrierefreie Zugänge

 

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/
mailto:buergeramt@ba-fk.berlin.de
mailto:buergeramt@ba-fk.berlin.de
https://service.berlin.de/dienstleistung/120702/standort/122238/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/artikel.988282.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/318913/standort/122238/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/artikel.990167.php
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/artikel.990167.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/standort/122238/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/artikel.990522.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/327835/standort/122238/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeramt/artikel.990532.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/120335/standort/122238/
https://service.berlin.de/dienstleistung/120665/standort/122238/
https://service.berlin.de/dienstleistung/120671/standort/122238/
https://service.berlin.de/dienstleistung/319141/standort/122238/
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Dienstag: geschlossen
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: geschlossen
Freitag: geschlossen

Sonstige Hinweise zum Standort
An diesem Standort haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passfoto gegen eine Gebühr von
6,00 Euro pro Antrag von einem Mitarbeitenden mit einem mobilen
Fotoaufnahmegerät vor Ort erstellen zu lassen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
nutzt hier eine Fotolösung, die auch für biometrische Bildaufnahmen von
Säuglingen, Kleinkindern und Menschen mit körperlicher Einschränkung geeignet
ist.

Die Anmeldung befindet sich im Erdgeschoss.
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Melderegister - Auskunftssperre im
Melderegister eintragen lassen
Im Melderegister kann im begründeten Einzelfall und unter strengen
Voraussetzungen eine Auskunftssperre wegen persönlicher Gefährdung
eingetragen werden. Denn es gilt: Jede Melderegisterauskunft ist unzulässig, wenn
dem Betroffenen oder einer anderen Person hieraus eine Gefahr für Leben,
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange erwachsen
kann.

Die Auskunftssperre wird befristet für zwei Jahre ins Melderegister
eingetragen. Sie können eine Verlängerung beantragen.
Eine Aufhebung der Auskunftssperre ist jederzeit schriftlich durch den
Antragsteller möglich.
Vorläufige Auskunftssperren gibt es nach dem Bundesmeldegesetz nicht.
Damit Sie jedoch den Schutz einer Auskunftssperre unmittelbar erhalten
können, trägt die Meldebehörde die Auskunftssperre zum Zeitpunkt der
Antragstellung vorsorglich ein. Diese vorsorgliche Eintragung erfolgt nur,
solange der Antrag noch in der Bearbeitung ist.

Verfahrensablauf
1. Stellen Sie einen formlosen schriftlichen "Antrag auf Eintragung einer
Auskunftssperre im Melderegister".

Den Antrag schicken Sie bitte zusammen mit einer ausführlichen Begründung
per Post an das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
(LABO). Alternativ können Sie den Antrag auch in einem Bürgeramt stellen
und/oder abgeben.
Bei dienstlichen Gründen (zum Beispiel Beschäftigte im LKA) soll der Antrag
über die Dienststelle erfolgen.

2. Die Meldebehörde prüft Ihren Antrag, die Begründung und die eingereichten
Nachweise.

3. Sie erhalten eine schriftliche Rückmeldung.

Voraussetzungen
Für eine Auskunftssperre müssen Sie triftige Gründe haben und die
Gefährdung gegenüber der Meldebehörde glaubhaft machen.
Sie müssen glaubhaft machen, dass Ihnen oder einer anderen Person durch
eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen kann.
Eine Überprüfung Ihrer Angaben muss die von Ihnen angeführte
Gefahr bestätigen.

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre im Melderegister
Bitte senden Sie einen formlosen schriftlichen Antrag mit einer ausführlichen
Begründung per Post an das Landesamt für Bürger- und
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Ordnungsangelegenheiten (LABO). Alternativ können Sie den Antrag auch in
einem Bürgeramt stellen und/oder abgeben.
Ausführliche Begründung
In Ihrer Antragsbegründung müssen Sie Tatsachen darlegen und glaubhaft
machen, weshalb Ihnen durch eine Auskunftserteilung eine Gefahr für Leben,
Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange
entstehen kann.
Objektive Nachweise (in Kopie)
zum Beispiel Zeugenaussagen, polizeiliche Bestätigungen, ärztliche
Bescheinigungen

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Bundesmeldegesetz (BMG) § 51 Abs. 1
(https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__51.html)

Hinweise zur Zuständigkeit
Bitte senden Sie einen formlosen schriftlichen Antrag mit einer ausführlichen
Begründung per Post an das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
(LABO). Alternativ können Sie den Antrag auch in einem Bürgeramt stellen
und/oder abgeben.

https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/__51.html

